Mitteilungen des Generalvikars
Nr. 75Erlass zur Verwendung von geschlechtergerechter Sprache
Präambel
Die Diözesanen Leitlinien der Erzdiözese enthalten wegweisende Aussagen zum Zusammenwirken von den Geschlechtern (siehe Abschnitt IV, 2.6). Sie beschreiben das Bemühen um Gleichrangigkeit im Geschlechterverhältnis als eine zentrale Herausforderung der Kirche, da das christliche Menschenbild Mann und Frau als gleichrangig erkennt. Dementsprechend verpflichtet sich die Erzdiözese „sich auf allen Ebenen zu einem geschlechterspezifischen Handeln, das Differenzen wahrnimmt und diese nicht einfach nivelliert, aber überwindet, wo sie ungerecht sind“.
Sprache ist ein wichtiges Ausdrucksmittel unseres Denkens und spiegelt unsere Interessen und unser Bewusstsein wider. Von daher gilt es, das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern auch in einer sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen.
§ 1
Geltungsbereich
1 Diese Regelung zur Verwendung von geschlechtergerechter Sprache gilt für alle Dienststellen der Erzdiözese Freiburg und für die Kirchengemeinden der Erzdiözese Freiburg. 2 Sie ist in allen Veröffentlichungen sowie im Schriftverkehr nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften anzuwenden.
§ 2
Grundsatz der Doppelnennung
( 1 ) 1 Grundsätzlich wird, wo sowohl Frauen als auch Männer im Blick sind, sowohl die feminine als auch die maskuline Form verwendet (Doppelnennung). 2 Hierbei wird die feminine Form der maskulinen Form vorangestellt. 3 Die feminine und die maskuline Form werden je nach Zusammenhang durch „und“, „oder“ oder „bzw.“ verbunden (z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 4 Die Doppelnennung kann an geeigneten Stellen durch einen senkrechten Strich getrennt werden (z. B. in Stellenausschreibungen: die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber; oder in Antragsformularen: die Antragstellerin/der Antragsteller). 5 § 3 Absatz 2 bleibt unberührt.
( 2 ) Bei Veröffentlichungen im Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg, in Schrifterzeugnissen mit Rechtsverbindlichkeit und Dokumentationscharakter sowie im allgemeinen amtlichen Schriftverkehr (Anschreiben, E-Mails usw.) werden Binnenzeichen (Binnen-I, Schrägstrich in Verbindung mit Bindestrich, Klammern, Doppelpunkt, Unterstrich, Asterisk („*“) oder andere Formen zur Kennzeichnung von mehrgeschlechtlichen Bezeichnungen im Wortinneren) und Sparformen nicht verwendet.
( 3 ) Im Sinne einer differenzierten Zielgruppenkommunikation im pastoralen Kontext kann abweichend von Absatz 2 bei Veranstaltungsankündigungen und Anschreiben an konkrete Einzelpersonen für folgende pastorale Bereiche der Asterisk („*“) zum Ausdruck von Geschlechtersensibilität verwendet werden:
1. Angebote der Erwachsenenpastoral mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Geschlechteridentität oder Geschlechtervielfalt
2. Hochschulpastoral
3. Jugendpastoral
( 4 ) 1 Um Wiederholungen und Unleserlichkeit zu vermeiden, können geschlechtsneutrale Ersatzformen verwendet werden (z. B. substantivierte Partizipien im Plural, Formulierungen mit den Endungen -schaft, -kraft, -person, -ung). 2 Diese sollen jedoch nicht an zentralen und wichtigen Stellen eines Textes gebraucht werden. 3 Geschlechtsneutrale Formen werden vermieden, wenn sie im direkten Zusammenhang mit dem Namen einer Person stehen.
( 5 ) Formulierungen, die eine Festlegung auf (traditionelle) Rollenmuster beinhalten, sollen vermieden und nach Möglichkeit durch geschlechtsneutrale Begriffe ersetzt (z. B. Reinigungskräfte statt Reinigungsdamen) werden.
§ 3
Rechtsvorschriften
( 1 ) Bei Rechtsvorschriften sind wegen der zwingenden Beachtung des Gebots der Verständlichkeit Ausnahmen zugelassen.
( 2 ) Damit Rechtsvorschriften problemlos von einer menschlichen oder technischen Assistenz vorgelesen werden können, werden in Rechtsvorschriften Personenbezeichnungen grundsätzlich ausformuliert und keine Sparschreibungen durch Schrägstriche oder andere Zeichen verwendet.
§ 4
Inkrafttreten
( 1 ) Dieser Erlass tritt am 2. April 2025 in Kraft.
( 2 ) Gleichzeitig tritt der Erlass zur Regelung zur Verwendung von geschlechtergerechter Sprache vom 12. April 2018 (ABl. S. 226) außer Kraft.
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